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E-Biker sollten spezielle 
Helme tragen 
Viele Beschäftigte fahren mit dem E-Bike zur Arbeit. 
Mit bis zu 25 km/h sind sie schneller unterwegs als 
die meisten Radfahrer. Das erhöht das Risiko, sich 
bei einem Sturz schwer zu verletzen. E-Bikerinnen 
und -Biker sollten daher einen Helm tragen, der die 
Norm NTA 8776 erfüllt. Diese schützen laut Kurato-
rium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH) 
Schläfen und Nacken besser als andere Fahrrad-
helme. Die Norm NTA 8776 gelte in den Niederlanden 
für motorunterstützte Fahrräder mit bis zu 45 km/h. 
Die hiesige Norm für Fahrradhelme prüfe nur eine 
Aufschlaggeschwindigkeit von 19,5 km/h.

BESTELLEN 
https://medien.bgetem.de  
Webcode M21173851 
Telefon: 0221 3778-1020

Plakate 2022:  
So gesehen
Das eigene Risikoverhalten mal 
anders betrachtet: Die neuen  
Plakate der BG ETEM über- 
zeichnen Alltagssituationen, provo-
zieren und regen zum Nachden- 
ken an. Mitgliedsbetriebe können  
sie kostenlos bestellen.

Alles was  
Recht ist
Weg ins Homeoffice ist versichert
Auch in der Wohnung ist der Weg zum Arbeitsplatz 
versichert. Ein Beschäftigter stürzte auf dem Weg 
vom Schlafzimmer ins eine Etage tiefer gelegene 
Büro und brach sich einen Brustwirbel. Das Bun-
desozialgericht entschied in letzter Instanz, dass der 
Gang über die Wendeltreppe als versicherter Be-
triebsweg zu werten sei.
Bundessozialgericht, Aktenzeichen: B 2 U 4/21 R

Unfall mit dem Jobrad
Eine Beschäftigte verunglückte mit dem Jobrad, als 
sie es von der Inspektion aus der Werkstatt abholen 
wollte. Das passierte zwar außerhalb der Arbeitszeit, 
war aber dennoch ein Arbeitsunfall. Der Grund: Die 
Beschäftigte war vom Arbeitgeber verpflichtet wor-
den, das Rad einmal jährlich zur Wartung zu bringen. 
Daher werteten die Richter die Fahrt als „betriebsbe-
zogene Verrichtung“.
Landessozialgericht Baden-Württemberg, Akten-
zeichen: L 1 U 779/21

Stau möglichst kurz umfahren
Wegen eines Staus fuhr ein Auszubildender mit sei-
nem Motorrad auf dem Heimweg von der Arbeit ei-
nen achtmal längeren Umweg. Bei einem Unfall 
wurde er verletzt. Kein Wegeunfall und keine Leistun-
gen der Berufsgenossenschaft, entschied das Ge-
richt. Zwar habe es einen Stau gegeben. Es sei 
jedoch nicht zu erklären, warum er ihn derart weit 
umfahren wollte. 
Sozialgericht Osnabrück, Aktenzeichen S 19 U 251/17
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Termine
Derzeit werden viele Veranstaltun-
gen auch kurzfristig abgesagt oder 
verschoben. Informieren Sie sich 
bitte online, ob und wann Ihr Termin 
stattfindet. Bei Redaktionsschluss 
lagen folgende Informationen zu 
diesen Veranstaltungen vor:

26.04.-29.04.2022, Frankfurt am 
Main 
prolight & sound – Messe für Ver-
anstaltungstechnik

26.04.-29.04.2022, Nürnberg 
IFH Intherm – Fachmesse für Sani-
tär, Haus- und Gebäudetechnik

10.05.-13.05.2022, Leipzig 
OTWorld – Internationale Leit-
messe und Weltkongress für Pro-
thetik, Orthetik, Orthopädieschuh- 
technik, Kompressionstherapie 
und Technische Rehabilitation.

11.05.-13.05.2022, München 
Intersolar – Fachmesse für die  
Solarwirtschaft

17.05.-18.05.2022, Kassel 
20. Vortragsveranstaltung  
ELEKTROTECHNIK

31.05.-02.06.2022, Münster 
iaf – 28. Internationale Ausstellung 
Fahrwegtechnik

BESTELLEN 
www.bgetem.de,  
Webcode M21730856

AKTUELLE HINWEISE  
ZU TERMINEN 
www.bgetem.de,  
Webcode 12568821

Risikoposter
„Alle haben aktiv mitgemacht“

3Fragen an … 
 
 
Tanja Heiler,  
Geschäftsführerin von  
Heiler Siebdruck-Werbung GmbH  
in Westerstede
 

Von Autobeschriftungen über Flyer und Schilder bis zur Arbeitsklei-
dung. Heiler Siebdruck-Werbung in Westerstede im Ammerland ge-
staltet und druckt mit sieben Beschäftigten Werbemittel vor allem 
für die regionale Wirtschaft.

Wie wichtig ist Arbeitsschutz für Sie?1. Arbeitsschutz gehört zu meinem Tagesgeschäft, das ist bei 
uns selbstverständlich. Meine Mitarbeiterinnen sind die Ba-

sis unseres Tuns. Ihre Gesundheit ist wichtig für mich, denn ich 
habe nichts davon, wenn sie krank werden und ausfallen.
Aber natürlich ist Arbeitsschutz auch mit einer Menge Arbeit ver-
bunden. Das ist nicht immer einfach – vor allem, weil es auch viel 
Papierkram mit sich bringt.
 

Und welche Rolle spielt das Risikoposter dabei? 2. Das passte zufällig super, weil bei uns mal wieder die Ge-
fährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen auf dem 

Programm stand. Wir hatten eine Unterweisung zu diesem Thema 
und da kam das Poster gerade recht.

Wie haben die Beteiligten auf das Risikoposter reagiert?3. Alle haben aktiv mitgemacht. Wir hatten das Poster vor uns 
auf dem Tisch liegen und haben es gemeinsam ausgefüllt. 

Dabei ist herausgekommen, dass bei uns schon vieles positiv läuft. 
Das ist erfreulich und kann natürlich so weitergehen.

Auf den Punkt
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Jetzt bestellen

Das Risikoposter hilft, mit Ihren Beschäf-
tigten über sicheres und gesundes Arbei-
ten zu sprechen. So stärken Sie Ihr Team, 
sorgen für mehr Sicherheit bei der Arbeit 
und investieren in die Zukunft Ihres Be-
triebs. Mitgliedsbetriebe können bis zu  
10 Stück kostenlos anfordern.

https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/UklTSUtPUE9TVEVS
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine
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Post-Covid

„Das zieht einem 
den Stecker“
Müdigkeitsattacken, kein Geruchs- und Geschmackssinn, Wort- 
findungsstörungen. Covid-19 hat bei Bernfried Fleiner Spuren 
hinterlassen. Doch er gibt nicht auf – und will anderen Mut machen. 
Reha-Leistungen der BG ETEM helfen ihm dabei.
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Die ersten Symptome lassen nicht lange 
auf sich warten. Am Tag nach einer Be-
sprechung im November 2020 geben zwei 
Kollegen bekannt, dass sie sich mit dem 
Coronavirus infiziert haben. Sofort macht 
Bernfried Fleiner einen Schnelltest. „Der 
war negativ“, erinnert sich der Geschäfts-
führer der exeron GmbH, einem Maschi-
nenbauunternehmen aus Oberndorf am 
Neckar.
Nur vier Tage später bekommt er nachts 
Schüttelfrost. Der PCR-Test beim Hausarzt 
ist positiv. Fleiner hat sich angesteckt. 
„Ich hatte klassische Symptome – Fieber, 
Husten“, erzählt der 63-Jährige. Weitere 
Erkältungssymptome will er vermeiden 
und reibt sich ätherische Öle unter die 
Nase. „Ich dachte, das Präparat sei schon 
abgelaufen und kaputt, denn ich konnte 
es nicht riechen.“ Ein Selbsttest mit 
einer Mischung aus klein geschnittenen 
Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer aber 
zeigt: Bernfried Fleiner kann nichts mehr 
schmecken oder riechen.

Plötzlich ständig erschöpft
Nach zwei Wochen scheint das Schlimms-
te überstanden. Fleiner hat keine akuten 
Symptome mehr, er gilt als genesen. 
Doch vorbei ist es nicht. Er ist oft müde 
und erschöpft. „Das zieht einem richtig 
den Stecker“, beschreibt er die plötzlich 
einsetzende Erschöpfung, die häufig 
infolge von Covid-Erkrankungen auftritt. 
Fleiner reagiert und nimmt in der ersten 
Zeit ein Feldbett mit ins Büro, verzichtet 
aufs Mittagessen und schläft stattdessen 
eine halbe, manchmal eine ganze Stunde.
Auch wenn sich sein Zustand nach einiger 
Zeit verbessert, ganz verschwinden die 
Symptome nicht. „Da wurde mir klar, ich 
muss etwas tun.“ Fleiner bittet seinen 
Hausarzt um einen Check-up. Der Ver-
dacht auf eine Herz-Muskel-Entzündung 
kann erst bei einer weiteren Untersu-
chung zwei Monate später ausgeräumt 
werden. Dazu kommt plötzlicher Blut- 
hochdruck, der erst einmal medikamen-
tös behandelt wird. „Noch kurz vor der 
Infektion war ich beim Check. Da war 
alles in Ordnung.“
Inzwischen hat Fleiner wieder begonnen,
zwei- bis dreimal die Woche eine Runde 
von rund sechs Kilometern langsam zu 

 

laufen. „Vorsichtig traben“, nennt er das. 
Doch verglichen mit früher braucht er fast 
doppelt so lange für die Strecke. Auch die 
Müdigkeitsattacken verschwinden nicht 
ganz. 

Hilfe von der BG
Im April 2021 wird Bernfried Fleiner durch 
ein Rundschreiben darauf aufmerksam, 
dass die BG ETEM für ihn als pflichtversi-
cherten Geschäftsführer zuständig sein 
könnte. Doch das muss zunächst geklärt 
werden.
Daher beschließt er im Mai 2021, auf eige-
ne Faust etwas zu unternehmen. Anfang 
Juni mietet er sich in einem Hotel in Bad 
Windsheim ein, läuft viel, geht in die 
Therme. „Geschadet hat 
es nicht“, sagt er heute, 
„aber viel gebracht auch 
nicht. Im Nachhinein 
war es einfach zu kurz.“
Da die Infektion klar 
nachweisbar im Betrieb 
passierte, stuft die 
BG ETEM seine Covid- 
Erkrankung Ende Juni 
als Arbeitsunfall ein. 
Für den notwendigen 
Post-Covid-Check 
besteht jedoch eine 
lange Warteliste. Daher 
organisiert die BG ETEM 
für den freiwillig Versi-
cherten im August 2021 
zur Überbrückung eine 
ambulante Physiotherapie. Dafür wird in 
der bislang nicht auf Post-Covid spezia-
lisierten Klinik ein spezielles Programm 
ausgearbeitet. „Ich war Patient Nummer 
null in Bad Dürrheim“, erinnert er sich.
Zweimal die Woche stehen nachmittags 
für drei bis vier Stunden leichtes Ausdau-
ertraining auf dem Fahrrad, medizinische 
Trainingstherapie und Aquagymnastik auf 
dem Programm. Entscheidend dabei: eine 
gleichmäßig leichte Belastung ohne jegli-
che Überforderung. „Wenig Anstrengung, 
aber über zwei Monate durchgehalten 
– da habe ich gemerkt, wie es langsam 
besser wird.“
Die als Fatigue-Effekt bekannten Ermü-
dungserscheinungen verschwinden 
allmählich. „Natürlich komme ich beim 

Laufen nicht mehr an die Werte von 
früher“, stellt Fleiner fest, „aber das 
Steckerziehen findet nicht mehr statt.“ 
Darüber freut er sich.
Im November bekommt Bernfried Fleiner 
endlich einen Termin zum Post-Covid-
Check in der Uni-Klinik Tübingen. Kör-
perlich geht es ihm inzwischen dank der 
regelmäßigen Trainingstherapie schon 
wieder besser. Andere Probleme bleiben.
Sein Geschmacks- und Geruchssinn ist 
bis heute nicht wieder da. Ein Arzt in der 
BG Klinik hat ihm jedoch Hoffnung ge-
macht, dass er langfristig wieder zurück-
kehren könnte.
Für seine gelegentlichen Wortfindungsstö-
rungen hat der Wirtschaftsingenieur eine 

Software erhalten, mit 
der er wieder den alten 
Stand erreicht hat. Die 
Übungen sind sehr kurz 
und sehr wirksam. „Die 
mache ich jetzt manch-
mal auch vor Bespre-
chungen“, scherzt er.

Mut machen
Großes Lob hat Bern-
fried Fleiner für seine 
persönliche Reha-Bera-
terin bei der BG ETEM. 
Sobald die Infektion als 
Arbeitsunfall anerkannt 
war, bekam er Behand-
lungsvorschläge, einen 
Terminplan, die BG küm-

merte sich um alles. Sein Fazit: „Das war 
hervorragend, ich bin begeistert.“
Selbst Wassergymnastik, über die er 
früher nur milde gelächelt habe, hat es 
ihm inzwischen angetan. Der Widerstand 
des Wassers sorge dafür, dass man beim 
Training nicht überzieht. Denn das kann 
gerade bei einer Covid-Erkrankung negati-
ve Folgen haben.
Fleiner bleibt optimistisch. Mehrmals 
die Woche absolviert er sein leichtes 
Training, will anderen Betroffenen Mut 
machen: „Man darf es nicht übertreiben, 
sollte aber regelmäßig etwas tun.“ Seine 
Botschaft für andere, die unter Spätfolgen 
einer Covid-Infektion leiden: „Wenn man 
eine Zeit lang durchgehalten hat, wird es 
einfacher.“  Michael Krause
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„Noch kurz vor der 
Infektion war ich beim 
Check. Da war alles in 
Ordnung.“          
   Bernfried Fleiner



Corona als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall

Infektionswege  
eindeutig belegen
Viele Menschen haben sich bei der Arbeit mit dem  
Coronavirus angesteckt. Die Erkrankung kann als Be-
rufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt werden. 
Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben 
sich bis Ende 2021 mehr als sechs 
Millionen Menschen mit dem Virus 
angesteckt – nicht selten auf der 
Arbeit. Ein klarer Fall für den 
Unfallversicherungsschutz, 
der ja schließlich durch 
die Arbeit ausgelöste 
Berufskrankheiten oder 
Arbeitsunfälle abdeckt? 
Nicht unbedingt. 

Corona als Berufs-
krankheit
Damit eine Erkrankung als 
Berufskrankheit bestätigt wird, 
muss sie in bestimmten Berufen häufiger 
vorkommen als in anderen. Dafür müssen 
die betroffenen Berufsgruppen bestimm-
ten Einflüssen in erheblich höherem 
Maße ausgesetzt sein. 
Welche Leiden als Berufskrankheiten in-
frage kommen, hat die Bundesregierung 
in einer Berufskrankheiten-Liste klar defi-
niert. Darin findet sich das Erkrankungs-
bild „Von Mensch zu Mensch übertragba-
re Infektionskrankheiten“ (BK-Nr. 3101). 
Zu den besonders gefährdeten Berufs-
gruppen zählen Beschäftigte im Gesund-
heitsdienst und in der Wohlfahrtspflege, 
die zum Beispiel in Krankenhäusern oder 

Altenheimen arbeiten. Auch Mitarbei-
tende in Laboratorien mit besonderen 
Infektionsgefahren zählen dazu. 

In diesen Berufsgruppen kann also 
eine Corona-Infektion eine Be-

rufskrankheit darstellen. Nur 
wenige Betriebe dieser 

Branchen sind aller-
dings bei der BG ETEM 
versichert, sodass wir 
von vornherein nur 
wenige Corona-Fälle als 

Berufskrankheit ein-
stufen können. Beispiele 

sind Corona-Infektionen in 
krankenhäuslichen Außendiens-

ten von Sanitätshäusern oder in betriebs- 
ärztlichen Diensten unserer Mitgliedsun-
ternehmen.
Darauf deuten auch die vergleichsweise 
niedrigen Zahlen hin: In der gesetzlichen 
Unfallversicherung (GUV) wurden im Jahr 
2021 insgesamt 100.786 Covid-19-Infek-
tionen als Berufskrankheit anerkannt, 
darunter nur 14 bei der BG ETEM. 

Corona als Arbeitsunfall
Bei Beschäftigten in Büros, in Werk-
stätten oder auf Baustellen kann eine 
Covid-19-Erkrankung als Arbeitsunfall 
gelten. Und zwar immer dann, wenn im 

Rahmen der Tätigkeit nachweislich ein 
intensiver Kontakt mit einer infektiösen 
Person vorgelegen hat. Der Nachweis 
dieser sogenannten Indexperson ist die 
zentrale Herausforderung für die Aner-
kennung eines Versicherungsfalls. 
Zumeist lassen sich Unfälle bei betrieb-
licher Tätigkeit eindeutig belegen. Wenn 
sich zum Beispiel ein Lagerist das Knie 
prellt, weil er beim Kommissionieren 
über eine Palette stürzt, steht in der 
Regel zweifellos fest, dass es sich um 
einen Arbeitsunfall handelt. Auch für Be-
obachter von außen ist klar erkennbar, 
dass hier wahrscheinlich 
die Voraussetzungen 
eines Arbeitsunfalls 
erfüllt sind. 

etem 02.202210
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Der Nachweis einer 
Corona-Ansteckung 
im Betrieb ist 
deutlich schwieri-
ger: Diese mag sich 
mutmaßlich auf 
der Arbeit zugetragen 
haben, doch auch hier braucht die BG 
für eine Anerkennung einen Nachweis 
darüber, dass ein intensiver Kontakt 
mit einer infektiösen Person vorgelegen 
und die Ansteckung verursacht hat. Zu 
berücksichtigen sind auch die individu-
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ellen privaten Lebensumstände – also, 
ob die Infektion sich im privaten Bereich 
ereignet haben könnte. 

Zeitintensive  
Nachforschungen nötig
Für eine Entscheidung ist in jedem 
Einzelfall eine Abwägung der privaten 
und beruflichen Infektionsmöglichkeiten 
erforderlich. Nur wenn die Zweifel an 
einer betrieblichen Übertragung ausge-
räumt sind, kann eine Covid-19-Infektion 
als Arbeitsunfall anerkannt werden. 
Zudem kann es sehr zeitintensiv sein, 
Ansteckungswege zu rekonstruieren, 
wenn dazu Rückfragen beim Betrieb und 
teilweise bei Gesundheitsämtern notwen-
dig sind. 
So kommt es, dass von den bei der 
BG ETEM gemeldeten 1.511 Corona-Infekti-
onen im Jahr 2021 etwas weniger als jede 
vierte als Arbeitsunfall anerkannt wurde. 
Der Vergleich mit allen Unfallversiche-
rungsträgern zeigt eine ähnliche Quote: 
2021 erhielt die GUV insgesamt 25.991 
Arbeitsunfallmeldungen mit einer Co-
vid-19-Infektion als Diagnose. 7.665, also 
etwas mehr als jeden vierten Fall, stuften 
die Unfallversicherungsträger tatsächlich 
als Arbeitsunfall ein.              
             Hannah Schnitzler

Bernfried Fleiner hat 
am eigenen Leib er-
fahren, welche Folgen 
eine Corona-Infektion 
haben kann. Inzwi-
schen geht es ihm 
wieder besser.

Was nach einer Corona-Infektion im 
Betrieb zu tun ist.

Infektion als Arbeitsunfall anzeigen
Besteht der begründete Verdacht, dass sich ein 
Mitarbeitender bei der Arbeit mit dem Corona-
virus infiziert hat, sollte der Betrieb eine Anzeige 
bei der zuständigen Bezirksverwaltung erstatten. 
Dort wird jeder Fall einzeln geprüft.

Reha-Programme für Covid-19
Die BG Kliniken haben spezielle Behandlungsan-
gebote für Patienten mit Covid-19 und Post- 
Covid-Beschwerden entwickelt. Sie werden für 
jeden Patienten individuell zusammengestellt.
Basis ist eine detaillierte Diagnose, der Post-
Covid-Check. Der kann bis zu zehn Tage dauern, 
wird stationär in einer Klinik durchgeführt und 
schließt neurologische, psychologische und zahl-
reiche weitere Tests ein. Je nach Ergebnis stehen 
differenzierte Reha-Verfahren zur Verfügung.

Covid-19 als Berufskrankheit
Wie bei jedem anderen Arbeitsunfall wird 
Covid-Erkrankten ein persönlicher Reha-Berater 
oder eine Reha-Beraterin zur Seite gestellt. Die 
kümmern sich um alles Weitere, koordinieren  
die Behandlung von der Diagnose bis zur Reha-
bilitation.

So hilft die BG ETEM

Neu: etem jetzt auch  
im Podcast.
 
Bernfried Fleiner berichtet, wie es 
ihm heute geht und wie er anderen Mut 
machen will.
Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
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Werden Augenbrauen 
mit eingecremt, kann das 
Mittel beim Schwitzen in 
die Augen geraten. 

Pflegestift mit UV-Schutz 
nicht vergessen.

Der ausgewählte Licht- 
schutzfaktor (LSF) sollte 
ausreichend hoch sein 
(mindestens LSF 30, 
empfohlen LSF 50). Bei 
wasserfesten Produkten 
hält der Schutz nach 
Wasserkontakt oder 
Schwitzen länger an. 

Das UV-Schutzmittel sollte an 
Arbeitstagen mit einem hohen 
UV-Index immer verfügbar und 
allergenfrei sein (Prüfung durch 
den Betriebsarzt bzw. die Be-
triebsärztin).  Die INCI-Liste auf 
der Verpackung gibt Hinweise 
auf Inhaltsstoffe und UV-Schutz-
filter. 

Herstellerangaben  
zu Dosierung und  
Haltbarkeit einhalten.

Aufbewahrung und Einsatz von 
UV-Schutzmitteln sind Bestand-
teil der Unterweisung zum Them
Schutz vor Sonnenstrahlung. Be
der Auswahl sollten besondere 
Anforderungen des Arbeits- 
platzes berücksichtigt werden 
(Grifffestigkeit, Abdruck- 
freiheit usw.). Praxistests am  
Arbeitsplatz empfohlen.

a 
i 

Sonnenschutz

Heute schon gecremt?
Längere Sonneneinstrahlung kann Verbrennungen oder langfristig Hautkrebs  
auslösen. Deshalb ist es wichtig, sich bei Arbeiten im Freien zu schützen.  
Neben technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen spielen auch 
die richtige Bekleidung und UV-Schutzmittel eine wichtige Rolle.
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Weitere Infos unter 
etem.bgetem.de

UV-Schutzmittel großzügig und gleichmäßig auf 
trockener Haut eincremen, damit das UV-Schutz-
mittel einziehen kann. „Fingerregel“: Der verwen-
dete Salbenstrang sollte pro Körperbereich (zum 
Beispiel Kopf und Gesicht) etwa so lang sein wie 
zweieinhalb Fingerglieder. 

An Arbeitsplätzen mit 
Staubbelastung darauf 
achten, dass das Präparat 
keinen klebrigen Film bil-
det, an dem sich Staub und 
Schmutz anhaften können. 

Lassen Sie nach dem 
Qualitätscheck unter-
schiedliche Produkte 
Ihrer Vorauswahl von 
den Beschäftigten unter 
Praxisbedingungen am 
Arbeitsplatz austesten. 
So stellen Sie sicher, dass 
eine Schutzcreme einge-
setzt wird, die von den 
Beschäftigten akzeptiert 
wird. 

Das Kennzeichen UVA  
stellt sicher, dass mindes- 
tens 1/3 des Schutzes gegen 
UVB-Strahlung erreicht wird.

20 bis 30 Minuten 
vor Arbeitsbeginn 
eincremen – soweit 
der Hersteller keine 
anderen Angaben 
macht. 

Körperliche Aktivität 
(Schwitzen) und Kontakt 
mit Wasser oder Abrieb 
können dazu beitragen, 
dass der LSF nachlässt. 
Dann wird ein Nach-
cremen erforderlich. 

Die Präparate sollten  geschützt vor Hitze 
gelagert werden. UV-Schutzmittel, die ihren 
Geruch verändern oder sich in festere und 
flüssigere Phasen trennen, müssen unabhän-
gig vom Haltbarkeitsdatum entsorgt werden. 

Tipp

Viele Beschäftigte gehen fälschli-
cherweise davon aus, dass sie 
rechtzeitig bemerken, wenn die Ge-
fahr besteht, einen Sonnenbrand 
zu bekommen. Deshalb setzen sie 
den Sonnenschutz vielfach zu spät 
ein. Weit besser ist es, vor dem Ar-
beitstag über die Vorhersage des 
UV-Index (www.bfs.de) zu recher-
chieren, ob ein Sonnenschutzmittel 
notwendig wird. 
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https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv-index/prognose/prognose_node.html
https://etem.bgetem.de/2.2022/etem/heute-schon-gecremt/document_view


Gefährdungsbeurteilung Muskel-Skelett-Belastungen

Für Entspannung sorgen
Rücken- und Gelenkschmerzen gehören zu den Haupt- 
ursachen von Krankheitstagen im Betrieb. Das belastet 
Betroffene und Arbeitgeber. Die Belegschaft bei der  
Gefährdungsbeurteilung aktiv einzubinden, kann er-
heblich dazu beitragen, das Problem zu entschärfen.

Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rücken-
verspannungen und Gelenkschmerzen 
sind die häufigsten Ursachen für Krank-
heitstage. Laut den gesetzlichen Kranken-
kassen sind die Muskel-Skelett-Erkran-
kungen die Ursache Nummer eins. Zudem 
nimmt die durchschnittliche Dauer der 
Krankheitstage mit dem Alter stark zu.
Neben Schmerzen führt eine anhaltende 

oder wiederholt auftretende Erkrankung 
oft auch zu geringerer Leistungsfähigkeit 
der Betroffenen. Arbeitgeber müssen bei 
einem Arbeitsausfall den Lohn weiterzah-
len. Dazu kommt, dass die Kolleginnen 
und Kollegen des Erkrankten zusätzlich 
belastet werden. Erkrankungen zu verhin-
dern, dient also nicht nur dem persön-
lichen Wohl der Beschäftigten, sondern 

auch dem wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens. 

Gefährdungsbeurteilung
Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist, die 
körperlichen Belastungen so zu reduzie-
ren, dass auch bei langjähriger Tätigkeit 
keine berufsbedingten Erkrankungen 
auftreten. Eine feste Vorgabe, wie die 
Gefährdungsbeurteilung aussehen 
muss, gibt es nicht. Sind die vom Betrieb 
ergriffenen Maßnahmen offensichtlich 
geeignet, so reicht es, sie umzusetzen, 
die Wirksamkeit zu überprüfen und das 
Ergebnis zu dokumentieren.

Bei Muskel-Skelett-Belastungen kommt 
der Zusammenarbeit 
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• der Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
• des Betriebsarztes, 
• der Führungskräfte und 
• vor allem der Beschäftigten 
besondere Bedeutung zu. Denn: Niemand 
kennt den Arbeitsbereich, die Arbeits-
abläufe, die einzelnen Tätigkeiten und 
die damit verbundenen Belastungen so 
gut wie die Person, die tagtäglich dort 
arbeitet.

Vorgehensweise
Zum systematischen Einstieg in die Ge-
fährdungsbeurteilung sind zwei Informati-
onsquellen empfehlenswert:
1.  Basis-Check und Einstiegsscreening der 

Bundesanstalt für Ar beits schutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) – siehe „info“

2.  DGUV Information 208-033 „Mus-
kel-Skelett-Belastungen – erkennen 
und beurteilen“ – siehe „info“.

Beide Quellen dienen dazu, auf schnel-
lem Wege notwendige Maßnahmen zu 
erkennen und zu beschließen.  
Stellt sich dabei eine genauere Bewer-
tung als erforderlich heraus, so bieten 
sich dazu beispielsweise die Leitmerk-
malmethoden der BAuA an. Sechs von ih-
nen stehen zur Verfügung, davon wurden 
die drei Erstgenannten überarbeitet:
•  Manuelles Heben, Halten und Tragen 

von Lasten (> 3 kg) 
•  Manuelles Ziehen und Schieben von 

Lasten
• Manuelle Arbeitsprozesse

INFO
Wichtige Medien und Hinter-
grundinformationen:
•  „Ergonomie“: www.bgetem.

de, Webcode 13658094
•  Basis-Check, Einstiegs-

screening und Leitmerkmal-
methoden der BAuA:  
www.baua.de/Leitmerkmal-
methoden 

•  DGUV Information 208-033 
„Muskel-Skelett-Belastun-
gen – erkennen und beur-
teilen“: www.bgetem.de, 
Webcode M18608583

•  S 291 ErgoChecker
•  Gemeinsame Deutsche Ar-

beitsschutzstrategie (GDA): 
gdabewegt.de

•  Ausübung von Ganzkörperkräften
• Körperzwangshaltungen
• Körperfortbewegung.

Der Vorteil bei der Verwendung der 
Leitmerkmalmethoden: Es werden gut 
nachvollziehbar Punktwerte ermittelt. 
Diese führen zu einer Bewertung in Grün, 
Gelb oder Rot (Ampel-Prinzip). Mit den 
interaktiven Varianten lässt sich beson-
ders schnell entscheiden, wie wirksam 
verschiedene Maßnahmen oder ein 
Maßnahmen-Paket sind.

Wertschätzen mit ErgoChecker
Besonders für kleinere Betriebe hat die 
BG ETEM den sogenannten ErgoChecker 
entwickelt. Er soll Unternehmerinnen und 
Unternehmer dabei unterstützen, Ideen 
der Beschäftigten wertzuschätzen. Dazu 
arbeiten jeweils zwei Kollegen zusam-
men. Zuerst wird erfasst, wo der Körper 
durch die Arbeit belastet wird und was als 
Ursache dafür infrage kommt. Anschlie-
ßend werden Verbesserungs- 
Ideen gesammelt:
• Was empfiehlt Ihre Kollegin/Ihr Kollege?
•  Wie können Sie Ihre Bewegungen 

verbessern?
•  Wie können Sie vorhandene Arbeitsmit-

tel besser nutzen?
•  Welche zusätzlichen Arbeits- oder Hilfs-

mittel brauchen Sie?
•  Wie können Sie die Arbeit besser orga-

nisieren?

Kleine Verbesserungen sollten gleich 
umgesetzt werden. Größere sind mit dem 
Vorgesetzten abzustimmen.

Akzeptanz
Bei der Auswahl und Umsetzung von 
Maßnahmen ist es sinnvoll, die Be-
schäftigten einzubinden. Was nutzt die 
teuerste Hebehilfe, wenn sie von den Be-
schäftigten nicht verwendet wird, weil sie 
für die Tätigkeit nicht passt? Die Schulung 
bzw. Unterweisung spielt hier ebenfalls 
eine wesentliche Rolle. Letztlich sind nur 
Maßnahmen wirksam, die verstanden 
und umgesetzt werden.

Betriebsbesichtigungen
Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird von 
Januar 2022 bis Juni 2025 bei Betriebsbe-
sichtigungen unter anderem nach der  
Gefährdungsbeurteilung Muskel-Skelett- 
Belastungen gefragt. Das Ziel: Zahl und 
Qualität der Gefährdungsbeurteilungen 
sollen deutlich gesteigert werden.

Seminar
Grundlagen zur „Gefährdungsbeurteilung 
Muskel-Skelett-Belastung“ werden im 
gleichnamigen Seminar 435 der BG ETEM 
vermittelt. Das Seminar umfasst acht 
Lehreinheiten und wird sowohl vor Ort als 
auch online angeboten. 
Tipp: Nutzen Sie die Warteliste, da wir die 
Anzahl der Online-Seminare bei großer 
Nachfrage erhöhen.    
           Dr. Sylvia Hubalek, Torsten Wagner

Muskel-Skelett-Belastun- 
gen sind in vielen Betrie-
ben nicht zu vermeiden. 
Die Gefährdungsbeurtei- 
lung soll helfen, Belas-
tungen so zu reduzieren, 
dass Erkrankungen auch 
nach langjähriger Tätig-
keit nicht auftreten.  
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https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/arbeitsmedizin-arbeitspsychologie-ergonomie/ergonomie
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physische-Belastung/Leitmerkmalmethode/Leitmerkmalmethode_node.html
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MjA4LTAzMw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/UzI5MQ--
https://gdabewegt.de/



